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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Kummer (DIE LINKE) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Änderung der Technologie der "RABA" Zella-Mehlis

Die Kleine Anfrage 505 vom 8. April 2010 hat folgenden Wortlaut:

Im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 14/2010 ist der Antrag des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft Südwest-
thüringen (ZASt) auf Erteilung der Genehmigung einer wesentlichen Änderung der bestehenden thermi-
schen Restabfallbehandlungsanlage (RABA) in Zella-Mehlis veröffentlicht. Antragsgegenstand soll u. a. 
"die Änderung der Bewertung bzw. Einstufung der Rückstände aus der Rauchgasreinigung hinsichtlich der 
Störfallrelevanz" sein.
In diesem Zusammenhang wird ebenfalls bekannt gegeben, dass "im Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung 
... nach § 3c UVPG ... keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind und somit kei-
ne Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht."

Deshalb frage ich die Landesregierung:

1.	 Welche konkreten technischen und technologischen Veränderungen im Anlagenbetrieb wurden vom 
ZASt beantragt?

2.	 Welche Erkenntnisse bzw. Datenerhebungen haben dazu geführt, dass die Störfallrelevanz der entste-
henden Rückstände aus der Rauchgasreinigung neu bewertet bzw. eingestuft werden?

3.	 Sind diese Erkenntnisse auch für die Zukunft, z. B. für den Fall anderer Abfallartenzusammensetzun-
gen, als gesichert anzusehen?

4.	 Welche Änderung nachfolgender Entsorgungswege für die Rückstände ist mit dieser Neubewertung ver-
bunden?

5.	 Woher rührt die Sicherheit, dass auf Grund des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3 c UVPG keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und somit auf 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden kann?

Das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz hat die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. Mai 2010 wie folgt beantwortet:

Mit Datum vom 28. Januar 2010 wurde vom Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt) 
ein Antrag auf wesentliche Änderung der bestehenden thermischen Restabfallbehandlungsanlage in Zel-
la-Mehlis entsprechend § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) gestellt. Zuständige Genehmi-
gungsbehörde ist das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA).
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Zu 1.:
Die beantragte technische Änderung betrifft nach Information des TLVwA eine Umstellung der Absaugung 
des anfallenden Wasserdampfes (Brüden) im Bereich des Schlackenaustrags und Schlackentransports in 
der Anlage. Das hat Veränderung in der "Kessel-Verriegelung" zur Folge. Insoweit werden auch sicherheits-
technische Belange der Kesselanlage berührt.

Technologische Veränderungen wurden nicht beantragt.

Zu 2.:
Die ursprüngliche Bewertung bzw. die Einstufung der entstehenden Rückstände erfolgte im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens zur Errichtung und Betrieb der thermischen Restabfallbehandlungsanlage (Neuge-
nehmigung 44/03 vom 31. März 2005) auf der Basis entsprechender Prognosen. Danach waren Rückstän-
de aus der Kessel- und Abgasreinigung (gefährliche Abfälle) als umweltgefährlich (N) in Verbindung mit dem 
Gefahrenhinweis R 51/53 (giftig für Wasserorganismen…, nach Gefahrstoffverordnung) einzustufen.

Im Ergebnis von Beprobungen im Zeitraum vom 2. Februar 2009 bis 13. März 2009 und anschließender 
analytischer Untersuchung durch die akkreditierte Prüfstelle "Thüringer Umweltinstitut Henterich GmbH & 
Co. KG" konnte eine Neubewertung der besagten Abfälle vorgenommen werden. Danach entfällt die Ein-
stufung als umweltgefährlich (N); der Gefahrenhinweis ändert sich in R 52/53 (schädlich für Wasserorga-
nismen..., nach Gefahrstoffverordnung). Es verbleibt die Zuordnung als gefährlicher Abfall.
Die untersuchten Abfälle sind somit nicht mehr dem Anhang I der Störfallverordnung (12. BImSchV) zuzu-
ordnen.

Zu 3.:
Als Brennstoff für die thermische Restabfallbehandlungsanlage sind die in der Anlage 1 zum Genehmigungs-
bescheid 44/03 vom 31. März 2005 aufgelisteten Abfälle zugelassen. Dabei handelt es sich ausschließlich 
um nicht gefährliche Abfälle. Die in der Antwort zu Frage 2 aufgeführten Erkenntnisse und Schlussfolgerun-
gen gelten nur für dieses Abfallspektrum.
Änderungen beim Input gegenüber dem zugelassenen Abfallspektrum bedürften einer erneuten Prüfung 
des Sachverhalts, gegebenenfalls im Rahmen eines Änderungsgenehmigungsverfahrens entsprechend 
§ 16 BImSchG.

Zu 4.:
Änderungen der Entsorgungswege der beim Betrieb der thermischen Restabfallbehandlungsanlage anfal-
lenden Rückstände (gefährliche Abfälle) sind mit der Neubewertung nicht verbunden.

Zu 5.:
Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Be-
triebs einer technischen Anlage im Sinne des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
Gemäß § 3 e Abs. 1 Nr. 2 UVPG war eine Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3 c Abs. 1 Satz 1 und 3 
UVPG durchzuführen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung soll unterbleiben, wenn das Vorhaben aufgrund 
überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.
Aufgrund der Ergebnisse der den Antragsunterlagen beigefügten Prüfberichte der Prüfstelle "Thüringer Um-
weltinstitut Henterich GmbH & Co. KG" vom 20. März 2009 sowie unter Berücksichtigung der Einbeziehung 
relevanter Fachbehörden war davon auszugehen, dass mit der beantragten Änderung keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind.

Die Merkmale hinsichtlich der Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft, der Ab-
fallerzeugung (anfallende Menge und Entsorgungswege) sowie Umweltauswirkungen entsprechen weiter-
hin der mit Bescheid 44/03 genehmigten Anlagenplanung.

Somit konnte durch das TLVwA auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden.

Reinholz 
Minister


